
COVID-19-UPDATE
Aktuelle Zahlen und Grafiken 
für den Landkreis Berchtesgadener Land

Newsletter
Nr. 8-2021 vom 17.05.2021

Landratsamt Berchtesgadener Land

Aktuelle Zahlen
Stand: 17.05.2021

7-TAGE-INZIDENZ     97,2

NEUE COVID-19-FÄLLE (der letzten 7 Tage)  103

GESAMTZAHL COVID-19-FÄLLE   5.726

GESAMTZAHL VERSTORBENE   99

Verlauf 7-Tage-Inzidenz im Berchtesgadener Land
(Werte pro 100.000 Einwohner)

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger im
Berchtesgadener Land,

auch in dieser Woche geben wir Ihnen 
einen Überblick über das aktuelle Pande-
mie-Geschehen im Landkreis sowie einen 
Ausblick in die kommende Woche.

Heute Nachmittag fand ein Austausch der 
Landräte entlang der Alpenkette zwischen 
dem Berchtesgadener Land und Lindau 
und dem Bayerischen Ministerpräsidenten 
Dr. Markus Söder, Gesundheitsminister 
Klaus Holetschek sowie Wirtschaftsminis-
ter Hubert Aiwanger statt – Thema: „Per-
spektiven für die Zukunft sowie Lösungen 
für die Wirtschaft“. Ebenfalls heute findet 
das Sicherheitsgespräch des Polizeipräsi-
diums Oberbayern Süd statt, über deren 
Inhalt wir informieren werden.

Mitte der Woche nehme ich an der Ver-
sammlung des Bayerischen Landkreista-
ges 2021 zum Thema „Der richtige Kurs 
für die nächsten vier Jahre – Die bayeri-
schen Landkreise und der Bund“ teil. Am 
Freitag kann erstmals die Kreistagssitzung 
als kombinierte Hybrid-/Präsenzveranstal-
tung stattfinden.

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche 
und bleiben Sie gesund!

Ihr Landrat

Bernhard Kern

Virus-Mutationen im 

Berchtesgadener Land
der letzten 7 Tage
 

INSGESAMT  70 (= 68 %)

DAVON BRITISCHE 
MUTATION (B.1.1.7)  70

GESAMTZAHL 
MUTATIONEN 
(seit 27.01.2021)  677
Stand: 17.05.2021



Aktuelles
Abstand und Hygieneregeln am 
Arbeitsplatz beachten

Da im Berchtesgadener Land wieder ver-
mehrt Corona-Cluster in Betrieben auftre-
ten, weist das Staatliche Gesundheitsamt 
erneut auf die Bedeutung der Hygiene-
maßnahmen in Betriebs- und Arbeitsstät-
ten hin. Als häufigste Infektionsherde 
entpuppten sich bisher insbesondere Pau-
senräume, Kaffeeküchen und Rauchereck-
en. Um sich und seine Arbeitskolleginnen 
und -kollegen zu schützen, ist deshalb 
besonders darauf zu achten, das Mittag-
essen oder die Brotzeit entweder alleine 
oder nur in sehr gut durchlüfteten Räu-
men mit wenigen weiteren Personen und 
bei Einhaltung eines Abstandes von mind-
estens zwei Metern einzunehmen.

Der Infektionsschutz in Betrieben spielt 
eine bedeutende Rolle für die Eindäm-
mung des Infektionsgeschehens. Da-
her bietet das Gesundheitsamt den 
Unternehmen im Landkreis zum einen 
präventive Unterstützung an, wie zum 
Beispiel die Schulung von medizinisch-
em Personal bei der Durchführung von 
Schnelltests oder Beratung bei der Fes-
tlegung von betrieblichen Hygiene- und 
Corona-Schutzmaßnahmen. Zum anderen 
nimmt das Gesundheitsamt bei einer 
Häufung von COVID-19-Fällen im Betrieb 

Kontakt mit dem Unternehmen auf, um 
mögliche Schwachstellen beim Infektions-
schutz aufzuspüren und gemeinsam mit 
dem Unternehmen passende Lösungen 
zur Verbesserung des Infektionsschutzes 
zu finden. Bei Bedarf werden auch Be-
triebsbegehungen gemeinsam mit dem 
Gewerbeaufsichtsamt durchgeführt. Ge-
gebenenfalls können auch arbeitsschutz-
rechtliche Konsequenzen erfolgen. Ein 
hoher Infektionsschutz in den Betrieben 
schützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbe-
iter, deren Familien sowie das Unterneh-
men selbst.

Schnelltestangebot im Landkreis wird 
weiter ausgebaut

Das Schnelltestangebot im Landkreis 
Berchtesgadener Land wird weiter aus-
gebaut. Eine Gemeindeübersicht mit Öff-
nungszeiten und weiteren Informationen 
ist unter www.testzentrum-bgl.de (ganz 
unten) abrufbar.
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Corona-Testzentrum
Öffnungszeiten der Teststraßen in 
Bayerisch Gmain und Freilassing:

Testzentrum Bayerisch Gmain
Montag - Freitag:
12:00 bis 18:00 Uhr

Außenstelle Freilassing
Montag & Freitag: 
12:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch & Samstag:
10:00 bis 14:00 Uhr

Im Mai 2021 gibt es folgende Sonderöff-
nungszeiten:

Pfingstmontag 
Montag, 24.05.2021
Freilassing: 10:00 bis 14:00 Uhr
Bayerisch Gm.: 12:00 bis 18:00 Uhr

Nähere Informationen sind unter 
www.testzentrum-bgl.de abrufbar.

TESTUNGEN Testzentren BGL

KW 19  6.304 Personen
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Aktuell geltende Corona-Regelungen für das Berchtesgadener Land

> 165 
Distanzunterricht; Ausnahme: Präsenz- 
oder Wechselunterricht für Jgst. 4 der 
Grundschulstufe, Jgst. 11 der Gymnasien 
& Fachoberschulen sowie sonstige Ab-
schlussklassen mit negativem Testergebnis 
(Test max. 24 Std vor Schulbeginn abge-
nommen; entspricht 3 x wöchentlich)

100 - 165 
zusätzlich Präsenz- oder Wechselunter-
richt Jgst. 1 bis 3 der Grundschulstufe & 
Jgst. 5 und 6 der Förderschulen mit nega-
tivem Testergebnis (Test max. 48 Std vor 
Schulbeginn abgenommen; entspricht 2 x 
wöchentlich)

50 - 100 
Präsenz- oder Wechselunterricht für 
alle mit negativem Testergebnis (Test 
max. 48 Std vor Schulbeginn abge-
nommen; entspricht 2 x wöchentlich)

< 50 
Präsenzunterricht für alle Klassen der  
Grundschulstufe; im Übrigen Präsenz- 
oder Wechselunterricht; jeweils mit nega-
tivem Testergebnis (Test max. 48 Std vor 
Schulbeginn abgenommen; entspricht 2 x 
wöchentlich)

Hinweis: Wenn kein Mindestabstand von 
1,5 m durchgehend und zuverlässig einge-
halten werden kann, findet Wechselunter-
richt statt.

Betrieb von Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegestellen, Ferientagesbe- 
treuung und organisierten Spielgruppen 
für Kinder:
> 100 
Notbetreuung

50 - 100
eingeschränkter Regelbetrieb 
(Betreuung in festen Gruppen)

< 50
Regelbetrieb

> 100 
Angehörige eines Hausstands + 1 weitere 
Person sowie die wechselseitige, unent-
geltliche, nicht geschäftsmäßige Beauf-
sichtigung von Kindern unter 14 Jahren 
in festen, familiär oder nachbarschaftlich 
organisierten Betreuungsgemeinschaften, 
wenn sie Kinder aus dem eigenen und 
höchstens einem weiteren Hausstand um-
fasst

35 - 100
Angehörige des eigenen Hausstands + 
zusätzlich Angehörige eines weiteren 
Hausstands - höchstens 5 Personen

< 35
Angehörige des eigenen Hausstands + 
zusätzlich Angehörige zweier weiterer 
Hausstände - höchstens 10 Personen

Allgemeine Hinweise
negativer Corona-Test = grundsätz-
lich ein höchstens 24 Stunden vorge-
nommener POC-Antigentest oder 
Selbsttest oder PCR-Test in Bezug 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2
-> Abweichend davon gilt aufgrund 
der geltenden Rahmenkonzepte der 
Bayerischen Staatsministerien des In-
nern, für Sport und Integration und für 
Gesundheit und Pflege für die Locke-
rungen gemäß Allgemeinverfügung 
des Landkreises Berchtesgadener 
Land vom 12.05.2021 (Öffnung Au-

ßengastronomie, Theater, Konzert- und 
Opernhäuser, Kinos sowie kontaktfrei-
er Sport im Innenbereich und Kontakt-
sport im Freien) Folgendes: höchstens 
24 Stunden vorgenommener POC-
Antigentest oder Selbsttest oder 
ein vor höchstens 48 Stunden vor-
genommener PCR-Test in Bezug auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 
 
Genesene und vollständig Geimpfte 
sind negativ Getesteten gleichggestellt;  
d. h., diese Personengruppe benötigt 
keinen negativen Corona-Test.

Für Genesene und vollständig 
Geimpfte entfallen zudem die nächt-
liche Ausgangssperre sowie die gel-
tenden Kontaktbeschränkungen.

Da der 7-Tage-Inzidenz-Wert für das 
Berchtesgadener Land seit mindestens 
5 Tagen am Stück unter dem Wert von 
100 liegt, gelten aktuell die Regelungen 
entsprechend der Zwölften Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(12. BayIfSMV) für die 7-Tage-Inzidenz 
zwischen 50 und 100 wie folgt (siehe in 
Fettdruck):
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Aktuell geltende Corona-Regelungen für das Berchtesgadener Land

> 100 
nur Friseure und Fußpflege mit: Termin- 
vereinbarung; Kontaktdatenerfassung der 
Kunden; FFP2-Maskenpflicht für Kunden 
und Personal; Vorlage eines negativen 
Testergebnisses; 20 m²/Kunde für die er-
sten 800 m² Verkaufsfläche, darüber 40 
m²

< 100 
alle körpernahen Dienstleistungen mit: 
Terminvereinbarung; Kontaktdatener-
fassung der Kunden; FFP2-Maskenp-
flicht für Kunden, mindestens mediz-
inische Gesichtsmaske für Personal; 
10 m²/Kunde für die ersten 800 m² 
Verkaufsfläche, darüber 20 m²

> 150 
Die Öffnung von Ladengeschäften mit 
Kundenverkehr für Handelsangebote un-
tersagt. 

Ausgenommen sind: Lebensmittelhandel 
inklusive Direktvermarktung, Lieferdien-
ste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Baby-

fachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, 
Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, 
Tankstellen, der Verkauf von Pressearti-
keln, Buchhandlungen, Blumenfachfach-
geschäfte, Gartenmärkte, Tierbedarf und 
Futtermitteln sowie Großhandel.

100 - 150 
Öffnung für einzelne Kunden nach vor-
heriger Terminbuchung für einen fest 
begrenzten Zeitraum (“Click & Meet”); 
20 m²/Kunde für die ersten 800 m² Ver-
kaufsfläche, darüber 40 m²; Kontakt-
datenerfassung; Vorlage eines negativen 
Corona-Testergebnisses erforderlich

50 - 100 
“Click & Meet”; Kontaktdatenerfas- 
sung der Kunden; 40 m²/Kunde; kein 
Test erforderlich

< 50 
Öffnung von Ladengeschäften mit Kun-
denverkehr zulässig; ein Schutz- und Hy-
gienekonzept ist auszuarbeiten und auf 
Verlangen der zuständigen Kreisverwal-
tungsbehörde vorzulegen.

> 100 
kontaktfreie Ausübung von Individual-
sportarten allein, zu zweit oder mit den 
Angehörigen des eigenen Hausstands er-
laubt; Kinder unter 14 Jahren: Ausübung 
von kontaktfreiem Sport unter freiem Him-
mel in Gruppen von höchstens 5 Kindern; 
für Anleitungspersonen ist ein negatives 
Corona-Testergebnis (höchstens 24 Stun-
den alt) erforderlich.

50 - 100 eigener Haushalt + ein wei-
terer Haushalt, höchstens 5 Personen 
(ab 14 Jahren); zusätzlich unter freiem 
Himmel Gruppen von bis zu 20 Kin-
dern unter 14 Jahren

< 50
Gruppen von bis zu 10 Personen (ab 14 
Jahren) oder unter freiem Himmel Grup-
pen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren

Für Museen, Ausstellungen, Gedenkstät-
ten, Objekte der Bayerischen Verwaltung 
der staatlichen Schlösser, Gärten und 
Seen und vergleichbare Kulturstätten so-
wie zoologische und botanische Gärten 
gilt Folgendes:

> 100 
grundsätzlich geschlossen; Öffnung von 
Außenbereichen der zoologischen und 
botanischen Gärten bei Einhaltung eines 
Schutz- und Hygienekonzepts, Terminbu-
chung und Vorlage eines negativen Coro-
na-Testergebnisses

50 - 100 
Öffnung nach vorheriger Terminbu-
chung, Einhaltung Schutz- und Hygi-
enekonzept; FFP2-Maskenpflicht für 
Besucher; Kontaktdatenerfassung der 
Besucher

< 50 
Öffnung unter Einhaltung eines Schutz- 
und Hygienekonzepts; FFP2-Masken-
pflicht für Besucher
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Öffnung der Außengastronomie für Be-
sucher mit vorheriger Terminbuchung mit 
Dokumentation für die Kontaktnachver-
folgung; sitzen an einem Tisch Personen 
aus mehreren Hausständen gemäß der ak-
tuellen Kontaktbeschränkungen (2 Haus-
halte, höchstens 5 Personen), ist ein vor 
höchstens 24 Stunden vorgenommener 
POC-Antigentest oder Selbsttest oder ein 
vor höchstens 48 Stunden vorgenomme-
ner PCR-Test in Bezug auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit 
negativem Ergebnis der Tischgäste er-
forderlich. Gleiches gilt für den Betrieb 
der Außengastronomie von Almen.

Öffnung von Theatern, Konzert- und 
Opernhäusern sowie Kinos für Be-
sucherinnen und Besucher mit einem 
Testnachweis (siehe Öffnung Außengas-
tronomie)

kontaktfreier Sport im Innenbereich 
sowie Kontaktsport unter freiem Him-
mel unter der Voraussetzung, dass die 
aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen 
(2 Haushalte, höchstens 5 Personen) ein- 
gehalten werden und alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer über einen Testnachweis 
entsprechend der genannten Regularien 
verfügen

Rahmenkonzepte
der Bayerischen Staatsministerien des 
Innern, für Sport und Integration und für 
Gesundheit und Pflege zum Download:

Rahmenkonzept Sport
Rahmenkonzept für Kinos
Rahmenkonzept Gastronomie
Rahmenkonzept für kulturelle Veran-
staltungen in Theatern, Opern- und 
Konzerthäusern

Wann und wie erfolgt die Rück-
nahme der Lockerungen bzw. treten 
die Lockerungen wieder in Kraft?

Steigt die 7-Tage-Inzidenz an 3 aufein-
anderfolgenden Tagen wieder über den 
Wert von 100 erfolgt gemäß der Zwölf-
ten Bayerischen Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung (12. BayIfSMV) un-
verzüglich eine Bekanntmachung durch 
das Landratsamt, wonach am über-
nächsten darauf folgenden Tag (Tag 5) 
die verfügten Lockerungsmaßnahmen 
außer Kraft treten.

Gleiches gilt für die die Lockerungen 
für Außengastronomie, Theater, Kinos, 
kontaktfreien Sport im Innenbereich und 
Kontaktsport im Freien, etc. aufgrund 
einer rückläufigen Entwicklung des In-
fektionsgeschehens gemäß Allgemein-
verfügung des Landratsamtes Berchtes-
gadener Land vom 12. Mai 2021.

Lockerungen, die an das Unterschreiten 
einer Inzidenz von 100 geknüpft sind, 
sind erst dann wieder möglich, wenn 
der Inzidenzwert die Grenze von 100 
an fünf aufeinanderfolgenden Tagen 
unterschreitet. Ist dies der Fall, gibt das 
Landratsamt die Unterschreitung unver-
züglich im Amtsblatt bekannt, die Lo-
ckerungen treten dann am übernächsten 
Tag nach der Bekanntmachung in Kraft, 
also frühestens an Tag 7 nach der erst-
maligen Unterschreitung der maßgebli-
chen Inzidenz.

Lockerungen gemäß Allgemeinverfü-
gung (siehe oben) treten nicht automa-
tisch wieder in Kraft, sondern erst nach 
entsprechender Bekanntmachung durch 
das Landratsamt. Für die Zulassung 
dieser Lockerung muss das Bayerische 
Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege erneut sein Einverständnis ertei-
len.

Weitere Informationen unter www.lra-bgl.de
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Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat seine Zustimmung für weitere Öffnungsschritte erteilt. Aktuell gelten 
nachfolgende Regelungen gemäß Allgemeinverfügung des Landratsamtes Berchtesgadener Land vom 12.05.2021:

https://www.lra-bgl.de/fileadmin/user_upload/content/doc/Das_Landratsamt/Amtsblaetter/2021/Amtsblatt_Nr_19b_vom_12-05-2021_Volltext.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/309/baymbl-2021-309.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/310/baymbl-2021-310.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/311/baymbl-2021-311.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/312/baymbl-2021-312.pdf


Anmeldeverfahren
Terminvereinbarung
Die Bayerische Staatsregierung für Ge-
sundheit und Pflege hat unter www.
impfzentren.bayern ein bayernweites 
System zur Terminregistrierung in den 
jeweiligen Impfzentren eingerichtet.

Die Terminvereinbarung erfolgt in zwei 
Schritten:

Registrierung zur Impfung
(online oder telefonisch)
Terminvergabe
Sobald Impftermine verfügbar sind, 
werden registrierte Personen auf-
gefordert, einen Termin zu verein- 
baren. Auf die Auswahl dies-
er Personen besteht keine Aus-
wahlmöglichkeit durch das Impf- 
zentrum, die Reihenfolge erfolgt nach 
Priorität.

Sollte eine Online-Registrierung nicht 
möglich sein, können sich Impfwillige auch 
telefonisch unter Telefon 08654 58839 
-40 registrieren lassen. Die Terminverein-
barung erfolgt analog zur Vorgehensweise 
mit den online registrierten Personen.

Die Registrierung zur Impfung ist für alle 
impfwilligen Personen – unabhängig von 
der Priorisierung – möglich. Die Termin-
vergabe erfolgt nach Priorität.

Seit April können Impfungen auch durch 
den Hausarzt vorgenommen werden. In-
teressierte werden gebeten, sich gege-
benenfalls direkt mit dem eigenen Hau-
sarzt in Verbindung zu setzen.

Aufklärungsfilm zur 
Corona-Impfung
Im Aufklärungsfilm der Landkreise Bercht-
esgadener Land und Traunstein sowie der 
Kliniken Südostbayern AG beantworten 
Prof. Thomas Glück, Infektiologe der Klini-
ken Südostbayern, Dr. Joachim Leßke, 
Leiter Impfzentrum Berchtesgadener 
Land, und Dorotheé Springer, Kinderkran-
kenpflegerin für Intensivpflege, Fragen 
rund um die Corona-Impfung. Das Video 
kann unter www.impfzentrum-bgl.de 
abgerufen werden.

Aktuelles
Impffortschritt
Dem Impfzentrum Berchtesgadener 
Land stehen für den Zeitraum 19. bis 
25.05.2021 insgesamt 2.920 Impf-
stoffdosen zur Verfügung. Davon 2.172 
Dosen Biontech/Pfizer, 500 Dosen 
Moderna und 248 Dosen AstraZeneca 
(ausschließlich Zweitimpfungen). Der 
Anteil der Zweitimpfungen beträgt 
2.679 Impfungen. 

Die Aufteilung der Impfstoffmen-
gen wurde für den Zeitraum 19. bis 
25.05.2021 folgendermaßen geplant: 

Impfzentrum Ainring:
2.386 Dosen, 
davon 2.145 für Zweitimpfungen 
Außenstelle Berchtesgaden: 
534 Dosen,
davon 534 für Zweitimpfungen 

Im Zeitraum 01.04. - 16.05.2021 wur-
den insgesamt 8.523 Impfungen in den 
Hausarztpraxen im Landkreis Berch-
tesgadener Land durchgeführt.
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IMPFUNGEN INSGESAMT   50.545

DAVON ERSTIMPFUNGEN   37.426 Personen (= 35,24 %)

DAVON ZWEITIMPFUNGEN   13.119 Personen (= 12,35 %)

Stand: 16.05.2021, Stand: 20:00 Uhr

IMPFZENTRUM BERCHTESGADENER LAND 

Hauptzentrum Ainring
Industriestraße 9
83404 Ainring

Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag: 07:30 – 20:00 Uhr

Außenstelle Berchtesgaden
AlpenCongress Berchtesgaden
Maximilianstraße 9
83471 Berchtesgaden

Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag: 09:00 – 17:00 Uhr

ERREICHBARKEITEN

Montag bis Sonntag: 08:30 – 17:00 Uhr

www.impfzentrum-bgl.de

Fragen zur Terminvereinbarung und Registrierung
termin@impfzentrum-bgl.de

Medizinische Fragen
aerztlicher-leiter@impfzentrum-bgl.de 6
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Trägerverein Biosphärenregion: 
690 neu gepflanzte Obstbäume 
in der Biosphärenregion
Mehr als 3.100 Bäume seit Beginn der 
Aktion ausgegeben

Mit der insgesamt sechsten Pflanzak-
tion seit 2015 hat der Trägerverein Bios- 
phärenregion Berchtesgadener Land e.V. 
zusammen mit seinen Partnern nun ins- 
gesamt genau 3.134 Apfel-, Birnen-, 
Zwetschgen-, Kirsch- und Nussbäume 
im Landkreis Berchtesgadener Land neu 
angepflanzt. „Unsere Biosphären-Obst-
baum-Aktion ist weit über die Landkreis-
grenzen hinaus unvergleichbar erfolg- 
reich“, zieht der Trägervereinsvorsitzende 
Landrat Bernhard Kern nach der aktuellen 
Ausgabeaktion im April, bei der mit 690 
Obstbäumen ein neuer Ausgabe-Rekord 
aufgestellt wurde, ein rundum erfreuliches 
Fazit.

Weiterlesen ...

Vortragsreihe Bildungsdialoge: 
Digitale Elternbildung
am Mittwoch, 19. Mai 2021, 
16:00 bis 17:00 Uhr

Mit der Vortragsreihe „Bildungsdialoge“ 
bietet die Bildungsregion Berchtesgaden-
er Land gemeinsam mit Akteuren aus dem 
Landkreis eine Möglichkeit, sich unter- 
einander zu vernetzen und zu aktuellen 
Themen auszutauschen. Themen „Aus 
der Praxis - Für die Praxis“ stehen dabei 
im Mittelpunkt und stellen vor allem An-
wendungsbeispiele vor.

Beim aktuellen “Bildungsdialog” wird das 
Format „Bärenstark-Talks“ vorgestellt. 
Katharina Theissig, Dipl. Pädagogin und 
Master of Science Early Life  Care greift 
darin Themen für Eltern auf und vermittelt 
Erziehungsthemen in regelmäßigen Online- 
Experten-Gesprächen. 

Weiterlesen ...

Online-Familiencafé: Natur-
erlebnisse für die ganze Familie
am Donnerstag, 20. Mai 2021, 9:00 - 
11:00 Uhr

Referentin Evi Hajek, Elternbegleiterin 
und Wald- & Kräuterpädagogin, gibt er-
ste Einblicke: „Im heutigen Familiencafé 
bekommt Ihr viele Ideen und Anregungen, 
die Natur mit Euren Kindern zu entdeck-
en. Aus bunten Blüten, Früchten, Moos 
und Zweigen lassen sich wunderschöne 
Natur-Basteleien herstellen. Verschiedene 
unkomplizierte Bastelideen und Spiele 
werden kurz erklärt und Ihr dürft diese 
gerne auch gleich mitmachen – wer 
möchte gerne mit Kind. Die Zeit am Com-
puter wird für die Kinder kurzweilig ge-
staltet. Wenn das Wetter passt und Ihr 
den Laptop oder das Handy mit in den 
Garten nehmen könntet, wäre das super, 
aber nicht dringend nötig.“

Anmeldeschluss ist einen Tag vor der ge-
planten Veranstaltung.

Weiterlesen ...

Deponie Bischofswiesen-Winkl 
am 25. und 26. Mai geschlossen
Die Kommunale Abfallwirtschaft infor- 
miert, dass die Deponie Bischofswiesen- 
Winkl am Dienstag, 25. und Mittwoch, 
26. Mai 2021 aufgrund von Fortbildungs- 
maßnahmen geschlossen ist. Die Um-
ladestation Freilassing – Hofham an der 
B 304 ist an diesen Tagen zwischen 7:30 
und 12:00 Uhr und 12:30 und 15:45 Uhr 
regulär geöffnet.

Weiterlesen ...

Veranstaltungshinweis 
der Biosphärenregion 
Berchtesgadener Land

Woche der Biosphäre
17.-23. Mai 2021 - Aktionswoche für 
unseren gemeinsamen Lebensraum

Alle können einen Beitrag leisten - was 
machst Du für unseren gemeinsamen Le-
bensraum? Zeig es uns und nimm am Ge-
winnspiel teil!

Die Woche der Biosphäre ist eine Ak-
tionswoche für unseren gemeinsamen 
Lebensraum und wird vom UNESCO Bio-
sphärenpark Salzburger Lungau und der 
Biosphärenregion Berchtesgadener Land 
veranstaltet.

Weiterlesen ...
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https://www.lra-bgl.de/t/das-landratsamt/aktuelles/details/news/traegerverein-biosphaerenregion-690-neu-gepflanzte-obstbaeume-in-der-biosphaerenregion-1/
https://www.lra-bgl.de/lw/bildung-arbeit-wirtschaft/bildungsregion/termine/detail/news/lehrer-sein-in-virtuellen-lernszenarien-1-1-1-1-1-1-2/
https://www.lra-bgl.de/lw/jugend-familie-soziales/familienfoerderung/termine/detail/news/dafuer-ist-das-kind-doch-noch-zu-klein-ist-sexualaufklaerung-im-kindesalter-wirklich-noetig-1-2-1-2-2-3-1-2-1-1-2/
https://www.lra-bgl.de/lw/umwelt-natur/abfall/kommunale-abfallwirtschaft/aktuelles/detail/news/deponie-bischofswiesen-winkl-dienstag-25-und-mittwoch-26-mai-2021-geschlossen-1-1/
https://www.brbgl.de/aktuelles/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=347&cHash=919e439441c85821019c8b2e19de5633


Weitere Informationen unter www.lra-bgl.de

Amtshilfeeinsatz im Landratsamt 
Berchtesgadener Land beendet
Seit dem 21. Oktober 2020 unterstützten 
Soldatinnen und Soldaten der Gebirgsjä-
gerbrigade 23 das Landratsamt Berchtes-
gadener Land im Rahmen der Amtshilfe 
nach Artikel 35 Abs. 1 Grundgesetz bei 
Maßnahmen zur Eindämmung der Coro-
na-Pandemie. Zum 14. Mai endete diese 
Amtshilfemaßnahme offiziell.

Bis zu 50 Gebirgssoldaten eingesetzt
Die Gebirgsjägerbrigade 23 ist im Land-
kreis Berchtesgadener Land nicht nur 
stationiert. Die Region bedeutet für viele 
Soldaten Heimat. Sie sind mit ihren Fa- 
milien tief mit diesem Landkreis verbun- 
den, weshalb es der Brigadeführung auch 
ein Anliegen war, innerhalb von zwei Ta-
gen nach Amtshilfeantragsstellung durch 
das Landratsamt am 21. Oktober 2020 
50 Gebirgsjäger aus dem Gebirgsjäger-
bataillon 231, dem Einsatz- und Ausbil-
dungszentrum für Tragtierwesen 230, der 
Stabs- und Fernmeldekompanie und dem 
Stabszug der Gebirgsjägerbrigade 23 zur 
Unterstützung des Gesundheitsamtes bei 
der Nachverfolgung von COVID-19 Infek-
tionsketten einzusetzen. 

Die im Gesundheitsamt eingesetzten Sol-
daten telefonierten unter anderem mit 
Kontaktpersonen der Kategorie 1 und so- 
genannten Indexpersonen, also positiv ge-
testeten Personen, und fragten nach dem 
Gesundheitszustand. „Wir nehmen aber 
auch mit den Indexpersonen Erstkon- 

takt auf, fragen Kontaktpersonen ab und 
geben Hinweise zum weiteren Verhalten“, 
erklärte Oberleutnant Stephan Kalten-
hauser aus der 5. Kompanie des Gebirgs-
jägerbataillons 231 und eingeteilter Grup-
penführer der eingesetzten Soldaten im 
Gesundheitsamt Berchtesgadener Land.

Außerdem unterstützten sie das Ge-
sundheitsamt bei der EDV-Pflege zur 
Meldung der aktuellen Zahlen an das 
Robert-Koch-Institut. Zusätzlich übersen-
deten sie die Allgemeinverfügungen an 
Betroffene nach Kundgabe von Qua- 
rantäneverpflichtungen. „Darüber hinaus 
bearbeiten wir die Rückläufer der Tele-
fonisten, also die Mitarbeiter, welche die 
Kontaktpersonen anrufen. Manchmal gibt 
es dort Probleme bei der Kontaktauf-
nahme, aufgrund fehlerhafter Angaben. 
Dann wird der „Fall“ an uns weitergeleitet 
und wir versuchen die Personen zu errei- 
chen. Entweder durch interne Recherche, 
durch Mithilfe der Polizei oder auch durch 
simples Suchen im Telefonbuch“, erklärte 
der 34-jährige Offizier der Reichenhaller 
Jager weiter.

Seit Weihnachten 2020 reduzierte sich 
die Anzahl der eingesetzten Soldaten 
sukzessive auf nunmehr 12 „Jager“ aus 
dem Gebirgsjägerbataillon 231 aus Bad 
Reichenhall. 

„In meiner neunjährigen Dienstzeit war 
die Amtshilfe eine neue Erfahrung. Es 
hat Spaß gemacht. Besonders die gute 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern 

im Landratsamt bleibt mir in Erinnerung“, 
resümierte der Offizier aus der 5. Kompa-
nie des Gebirgsjägerbataillons 231.

Beendigung der Amtshilfemaßnahme 
zum 14. Mai
Im Rahmen der täglichen Lagebespre-
chung des Corona-Krisenstabes im Land- 
ratsamtes Berchtesgadener Land unter An- 
wesenheit des stellvertretenden Brigade-
kommandeurs der Gebirgsjägerbrigade 
23, Oberst Peter Eichelsdörfer, wurde nun 
die Beendigung der Amtshilfemaßnahme 
im Gesundheitsamt Berchtesgadener Land 
zum 14. Mai offiziell bekannt gegeben.

„Die Unterstützung der Bundeswehr für 
unser Staatliches Gesundheitsamt und 
natürlich auch in unserem kommunalen 
Testzentrum war in den vergangenen Mo- 
naten von unschätzbarem Wert für un-
seren Landkreis. Ich möchte daher diese 
Gelegenheit nutzen, und mich, auch im 
Namen aller Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter im Landratsamt, für die Unter-
stützung der Bundeswehr während die-
ser Pandemie zu bedanken“, bekräftigte 
Landrat Bernhard Kern bei der gemein- 
samen Verabschiedung im Landratsamt.

An die eingesetzten Soldaten gerichtet, 
ergänzte er: „Sie alle haben mit Ihrem 
Engagement während Ihres Einsatzes bei 
uns im Landkreis einen wichtigen Beitrag 
zum Gesundheitsschutz unserer Bürgerin-
nen und Bürger geleistet. Ich danke Ihnen 
allen für die hervorragende Zusammenar-
beit und wünsche Ihnen für Ihre künfti-
gen Einsätze alles Gute.“ Landrat Kern 
bekräftigte in seinen Ausführungen auch, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Staatlichen Gesundheitsamt auch nach 
dem Ende der Amtshilfe durch die Bundes- 
wehr bestens auf die weiteren Heraus-
forderungen während dieser Pandemie 
vorbereitet sind.

Pressemitteilung Gebirgsjägerbrigade 23 
„Bayern“
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Weitere Informationen unter www.jobs-bgl.de

Zur Verstärkung unseres Teams im 
Landratsamt Berchtesgadener Land 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt:

staatlich geprüften Techniker
mit Fachrichtung Bautechnik, 
Schwerpunkt Hochbau (m/w/d) 
für den Fachbereich “Planen, 
Bauen, Wohnen”
unbefristet in Vollzeit

Stellenausschreibung der 
Regierung von Oberbayern
für das Landratsamt BGL

Diplom-Sozialpädagogen (FH)
oder B. A. Soziale Arbeit (m/w/d)
für die Gesundheitsverwaltung
unbefristet in Teilzeit 50 %

Aktuelles aus dem Landratsamt Berchtesgadener Land
Stellenangebote 
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